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Nachrichten des HSGB, Mittwoch, 27. September 2017

Preis der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
für kulturelle Bildung

Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters will auch im Jahr 2018 beispielhafte Projekte, die Kunst und Kultur
innovativ und nachhaltig vermitteln, mit dem Preis „Kulturelle Bildung“ auszeichnen. Der Deutsche Städte- und
Gemeindebund nimmt Vorschläge entgegen.

 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) honoriert mit dem „BKM-Preis Kulturelle
Bildung“ hervorragende Projekte der künstlerisch-kulturellen Vermittlung. Die Auszeichnung unterstreicht die
herausragende Bedeutung der Vermittlungsarbeit von öffentlichen und privaten Institutionen sowie
bürgerschaftlichen Initiativen. Der Preis würdigt deren Engagement, aber auch das der jeweiligen Träger und
Förderer. Für die Auswahl ist entscheidend, dass das vorgeschlagene Projekt bislang unterrepräsentierte
Zielgruppen besonders berücksichtigt.

Vorschläge können bis zum 30. November 2017 eingereicht werden. Vorschlagsberechtigt sind die Dachverbände.
Für die Städte und Gemeinden nimmt der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) in Berlin die Vorschläge
entgegen. Der DStGB ist berechtigt, max. drei Vorschläge einzureichen. Sollten wir eine höhere Zahl von
Bewerbungen bekommen, müsste ein internes Auswahlverfahren erfolgen. Von daher müssen die Bewerbungen
der Städte und Gemeinden beim DStGB (uwe.luebking@dstgb.de) zur Einhaltung der Bewerbungsfrist bei der
BKM rechtzeitig eingehen.
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Ausgewählt werden die Preisträger von einer unabhängigen Jury. Für die Preise stehen insgesamt 60.000 Euro zur
Verfügung. Seit 2013 ist bereits die Nominierung eines Projektes mit einem Anerkennungspreis in Höhe von 5.000
Euro verbunden.

Nähere Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie in den Anlagen und auf der Homepage der BKM
(www.kulturstaatsministerin.de).

Anlage Informationen für vorschlagsberechtigte Einrichtungen

Anlage Informationen und Teilnahmebedingungen

Anlage vorschlagsberechtigte Institutionen

Anlage Preis Kulturelle Bildung 2018

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V., Henri-Dunant-Straße 13, 63165 Mühlheim am Main                                2 / 2

http://www.kulturstaatsministerin.de
/mcwork/files/download/2299
/mcwork/files/download/2300
/mcwork/files/download/2301
/mcwork/files/download/2302
http://www.tcpdf.org

